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Die A rt dieser W erbung setzt voraus, daß Normen des Zusammenlebens ver
letzt w urden und ausreichend Tatsachen vorliegen, die geeignet sind, den Willen 
des K andidaten zur W iedergutm achung zu entwickeln und zu stärken.

Das Prinzip der W iedergutm achung bei Verletzungen gesellschaftlicher Normen 
des Zusam m enlebens ergibt sich aus den M oralgesetzen der sozialistischen Ge
sellschaft.

Die W iedergutm achung bei V erletzung von S trafrechtsnorm en m it der Folge 
des Wegfalles oder der M ilderung strafrechtlicher V erantwortlichkeit, ist Be
standteil des gesellschaftlichen Strafrechts.

Bei beabsichtigten W erbungen, die den Wegfall der strafrechtlichen V erant
w ortlichkeit zugrunde legen, h a t eine Abstim m ung m it der zuständigen U nter
suchungsabteilung des M inisterium s fü r S taatssicherheit zu erfolgen.

Die W erbung zur Förderung des W iedergutm achungswillens erfo rdert eine be
sonders gründliche V orbereitung, Ü berprüfung und kritische Bew ertung der 
vorliegenden Tatsachen und des W erbungsgesprächs sowie ausgeprägtes psycho
logisches Einfühlungsverm ögen des operativen M itarbeiters.

In der Zusam m enarbeit m it Inoffiziellen M itarbeitern, die auf dieser G rundlage 
geworben w urden, kom m t der Entwicklung politisch-ideologischer Überzeugung 
bei dem Inoffiziellen M itarbeiter große Bedeutung zu. Sie bilden die Voraus
setzung, um  die ursprünglichen M otive der Verpflichtung zur Zusam m enarbeit 
durch neue zu ergänzen.

Die U berw erbung

Die Überw erbung ist die W erbung eines fü r einen imperialistischen Geheim 
dienst, eine volksfeindliche Organisation, Einrichtung oder Gruppe, deren V er
tre te r oder H elfer tätigen oder von diesen angeworbenen Agenten.

Die Ü berw erbung kann erfolgen auf der Gi'undlage von progressiver politisch- 
ideologischer Überzeugung, die sich bei dem Agenten aus den verschiedensten 
G ründen zwischenzeitlich herausgebildet hat, auf der G rundlage von persön
lichen oder m ateriellen  In teressen und  auf der Grundlage des Willens zur Wie
dergutm achung.

Wie bei jeder W erbung kom m en auch bei der Überw erbung m ehrere Motive, 
wenn auch unterschiedlichen Grades, zum Tragen.

In der Regel erfolgt die Ü berw erbung eines Agenten auf der Grundlage des 
W iedergutm achungswillens, der dadurch entstanden ist bzw. gefördert wurde, 
daß Beweise seiner verbrecherischen Tätigkeit gesichert w urden, seiner feind
lichen Zentrale bestim mte, den Agenten betreffende Tatsachen (z. B. Aussagen 
über A ufträge, Tätigkeit, M ittä te r u. a.) nicht bekann t werden dürfen oder 
andere, ihn kom prom ittierende Tatsachen vorliegen.

Die Echtheit und  objektive W irksam keit der den W iedergutm achungswillen h er
vorgerufenen bzw. geförderten Tatsachen muß in jedem Fall frühzeitig und 
gründlich geprüft und eingeschätzt werden.
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